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VERMERK
der litauischen Delegation
vom 26. September 2007
für die Delegationen
Betr.: Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2003/577/JI des Rates vom 22. Juli 2003 über 

die Vollstreckung von Entscheidungen über die Sicherstellung von 
Vermögensgegenständen oder Beweismitteln in der Europäischen Union durch 
Litauen
– Erklärung und zuständige Behörden

Unter Bezugnahme auf die Mitteilung des Rates der Europäischen Union vom 18. Oktober 2006 

(CM 3480/06) und gemäß Artikel 14 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 2003/577/JI vom 22. Juli 

2003 über die Vollstreckung von Entscheidungen über die Sicherstellung von Vermögens-

gegenständen oder Beweismitteln in der EU werden Sie davon in Kenntnis gesetzt, dass die 

Republik Litauen erklärt, dass sie in litauischer oder englischer Sprache ausgestellte oder in eine 

dieser Sprachen übersetzte Bescheinigungen akzeptiert.

Ferner teilt sie mit, dass die Generalstaatsanwaltschaft (General Prosecutor's Office) zur

empfangenden Behörde bestellt wird (Anschrift: A. Smetonos str. 4, 01515 Vilnius, Litauen,

Tel.: +3705 266 2305; Fax: +3705 266 2317).

________________________


